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wol l te,  um in die Vertretung zu gelangen. Danach wäre 
mit  der Frage fortzusetzen, warum er die Sicherungskräfte 
überrennen wol l te usw.

Grundsätzl ich nicht zulässig ist  die Begründung der Not
wendigkeit  der Befragung mit  dem Erfordernis der Prü
fung des Vorl iegens des Verdachts einer Straftat z.  B. 
mit  der Einlei tung: "Sie sind dr ingend verdächt ig,  
s ich an einer Zusammenrottung betei l igt  zu haben.
Äußern Sie sich bi t te dazu!"

Wird eine Befragung in dieser Form eröffnet,  f indet eine 
strafprozessuale Prüfungshandlung gemäß § 95 Abs. 2 StPO 
statt .  Bei einer mit  dem Hinweis auf die Prüfung/Fest- 
stel lung des Verdachts einer Straftat erfolgten Eröff
nung der Befragung,sind al le weiteren Maßnahmen auf der.  
Grundlage der StPO durchzuführen und abzuschl ießen.

Bei der Durchführung der Sachverhaltsklärung nach § 12 VP-Ge- 

setz ist  zu beachten, daß die tatsächl iche Stel lung der befrag 

ten Person in der Regel -  soweit  s ie Verursacher einer Gefahr 

ist  -  der eines Verdächt igen bei der strafprozessualen Ver

dachtshinweisprüf ung - oder bei "auf fr ischer Tat" festgestel l  

ten Handlungen sogar der des Beschuldigten nahe kommt. Ein 

Unterschied besteht hauptsächl ich darin, daß durch die Art  

der Maßnahme (Befragung nach VP-Gesetz) und ihre inhalt l iche 

Orient ierung (Abwehr einer Gefahr) das gleichzeit ige (eigent-

einer Straf 

ich wird, 

che Straftä 

schuldigten 

zunächst 

au f  

n Schuld- 

tarbeiter 

mit  seinen 

konfron- 

der StPO, 

er Umstä.n- 

rafve rfol-

l iche)- Ziel ,  (Prüfung des Vorl iegens des Verdachts 

tat)  für die befragte Person nicht so klar ersicht l  

Mit  der Befragung nach dem VP-Gesetz wird der mögl i  

ter in Abgrenzung zur Verdächt igenbefragung oder Be 

Vernehmung unter dem Vorwand der Gefahrenabwehr und 

ohne Hinweis auf die Prüfung von Verdachtshinweisen 

eine Straftat bzw. ohne Bekanntgabe des staat l iche 

vorwurfs unter Umständen das erste Mal von einem Mi 

des MfS/Mitarbeiter des Untersuchungsorgans des MfS 

mögl icherweise straf recht l ich relevanten Handlungen 

t iert .  Das MfS handelt  zwar nicht auf der Grundlage 

für den Täter erscheint diese Tät igkeit  des MfS unt 

den jedoch berei ts als Beginn einer einsetzenden St
gung.


